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97  Einstellung nach § 153c Absatz 5 StPO
 
1In den Fällen des § 153c Absatz 5 StPO klärt der Staatsanwalt alle für die Entscheidung des 
Generalbundesanwalts bedeutsamen Umstände mit größter Beschleunigung, jedoch unter Beschränkung 
auf solche Maßnahmen, die den Zweck dieser Vorschrift nicht gefährden; er unterrichtet fernmündlich oder 
fernschriftlich den Generalbundesanwalt unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Generalstaatsanwalts. 
2Die Vorgänge reicht er mit einem Begleitschreiben dem Generalbundesanwalt unverzüglich nach; eine 
Abschrift des Begleitschreibens leitet er dem Generalstaatsanwalt zu. 3Sind die Akten nicht entbehrlich, 
werden dem Generalbundesanwalt Ablichtungen vorgelegt. 4In Verfahren, die nach § 142a Absatz 2 und 4 
GVG an die Landesstaatsanwaltschaft abgegeben worden sind, ist entsprechend zu verfahren. 5Fordert der 
Generalstaatsanwalt die Vorgänge zum Zwecke der Prüfung an, ob die Voraussetzungen für eine 
Einstellung des Verfahrens nach § 153c Absatz 1, 3 und 4 StPO vorliegen, trifft der Staatsanwalt weitere 
Verfolgungsmaßnahmen nur im Einverständnis mit dem Generalbundesanwalt.


